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Das städtische Mietshaus.
Von Max Friedr. Lutze in Pose
.

(Mit Abbildungen auf Blatt 35 und 36.)

(Scbluß 
u Nr. 9.)
]11. Berliner Zimmer oder -dnrch
ehender Flur.
Das sogenannte "Berliner Zimmer" oder Durch

gaBgszimmer ist ein Übel, das zwar in Ostdeutschland
in erschreckender Weise umgeht, aber dadurch von
seiner Unzweckmäßigkeit durchaus nichts verliert. ,

Das Berliner Zimmer ist ein Notbehelf, der daraus
entstanden ist, daß man bei den Fluren an Platz sparen
wollte. Es wird allerdings von mancher Seite. be
hanptet, es bedeute einen fortschritt gegenüber den
langen, dunklen fluren. Ja, müssen denn die flur
gänge wirklich immer so düster sein, wic es leider
häufig der faU ist? \Veshaih sträubt man sich wenn
die Flure auf keine Weise unmittelbares Licht be
kommen können, noch immer gegen die Verglasung der
ZimmertiirfüUungen, die anderwärts schon längst gern
angewendet wird'? Kostet etwa eine Tür mit Verglasnng
so viel mehr als eine mit HoJzfüllungen? Und wie viel
leichter vermietet sich eine Wohnung, deren flur hell
und freund!ich wirkt, bei der man sofort beim eintritt
erkennen kann, wo man sich befindet? Oder ist es
vielleicht angenehm, im DunkeJn herumzutappen, bis
man glücklich einen Türgriff erwischt hat, nachdem
man sich die Nase vorher an verschiedenen "'fändcn
gestoßen hat?

Gegen die mangelhafte Beleuchtung der flure
schÜtzt das Berliner Zimmer nicht, es macht den
dunklen Raum nur etwas kÜrzer, ist also ziemlich
zwecklos. \\Telche Verwendung soll nun dieses Zimmer
finden'? Als V,lohnzimmer, zu dem es häufig benÜtzt
wird, ist es der denkbar ungünstigste Raum mit seiner
kümmerlichen Belichtung dureh das eine, in der Ecke
sitzende Fenster. Als Schlafzimmer ist seine Ver
wendung ausgeschlossen, trennt es doch dann die im
flügeJ liegenden Räume wenigstens zeitweilig voll
ständig vom Vorderhause. Es ist auch nicht gerade
angenehm, daß jeder, der zum Abort, der meist im
Flügel Hegt, gelangen will, das Schlafzimmer durch
gehen muß. Es bleibt also nur die Benutzung als Eß
zimmer, wodnrch dieses sogar vorteilhaiter Weise in
die Nähe der Küche rückt. Die unangenehme folge
aber ist, wenigstens bei den mltt1eren \Vohnungen, daß
je nach Bedarf ein oder zwei Schlafzimmer nach der
Straße untergebracht werden müssen. Es gehört sicher
jedoch nicht zu den größten Annehmlichkeiten. morgens
schon in aller frühe oder spät des Abends noch durch
den Uirm, den jede Straße mit etwas regerem Verkebr
hervorbringt. im schönsten Schlummer gestört zu
werden.

ein Berliner Zimmer kaun also eigentlich keinen
Vorteil aufweisen, es bewirkt nnr. daß die \Vohnung
schlecht auszullutzen ist. Es kommt eben wieder nur
darauf hinaus, daß sich ohne großes Kopfzerbrechen
die häßliche Ecke zwischen Vorderhaus und Flügel so
schön durch den großen Raum ausfüllen läßt. \Vie der
Mieter damit fertig wird. darum quält sich der Archi
tekt nicht (Lösung A. und B. aui Blatt 36).

IV. Balkone, Erker, Loggien.
Der Zweck der Balkonc, Erker und Loggien oder

HansJauben ist ein dreifacher. Einmal sollen sie aJs
Schmuck der fiau
.a!lSichten eine Belebung und Gliede

rung der
zur Schaffung
Zimmern dtenen.
Loggien
Mieter
können. ohne

Die erste Absicht, eine des Iiauses
und des Straßenbildes wird jedenfalls erreicht
wenn jede Hausansicht entsprechend der Zahl der \:Voh
nungen mit solchen Vorbauten bepflastel't ist. In dieser
Beziehung muß noch viel mehr RÜcksicht auf ein har
monisches Einfügen in das Gesamtbild geübt werden
wcnn auch die Unsitte, die Balkone wie vorgeschoben
Kuche
bleche anzusetzen, bedeutend nachgelassen hat.
Derartrg angeordnete Balkone haben überhaupt keinen
Zweck; sie sind keine Zierde, im Gegenteil; sie bieten
auch keinen angenehmen Aufenthalt, denn sie sind
gegen den \Vind völlig ungeschützt, ebenso ungeschützt
aber auch gegen die Blicke von den anderen Balkonen
die sich daneben, schräg darüber usw. befinden. Di
Anlage von Balkonen ist nur gerechtfertigt wenn sie
in bei den Beziehungen durch Erkervorbaute
 gesichert
smd, daher ist die Anlage von Loggien in den meisten
Pällen vorzuziehen. Dieselben treten einmal nicht so
aufdringlich in die Erscheinung, zweitens gewähren sie
\fon selbst durch ihre Lage Schutz gegen Zugluft nnd
neugierigc Blicke.

Bei der Anlage der Erker hat \ich im Laufe der
Zeit einc Unsitte eingebürgert, die darin besteht, daß
der erker die ganze Zimmerbreite einnimmt; der Zweck
lst deutlich genug. Es soIl für das sogenannte Erker
zimmer nur eine größere Tieie, eine Orund
fläche ge\V01lllCn werden, aber dann es eben kein
erkerzimmer mehr, namentlich wenn. wie häufig, der
Vorbau rechtwinklig vorspringt und nur an der Vorder
\vand fcnster erhält. Es ist das gewissermaßen nur
eine Umgehung der Baupolizeivorschriften. ein teil
weises Vorschieben der Oebäudefluel1t vor die Bau
fluchtlinie. V.,renn dieser Weg nur eingeschlagen wÜrde.
wenn eine sehr geringe Orundstückstiefc auch die
Tiefel1ausdehnung der einzelnen Räume unter das er
forderliche Maß herunter drückt, dann lieBe es sich als
Notbehelf für den einzelnen Fall ja rechtfertigen. Bei
der Übertriebenen Amvendnng aber ist zu bedauern,
daß die wirklichen Erker immer mehr verschwinden.
diese malerisch reizvollen Plätzchen. die dem Mieter
Gelegenheit boten, selbst mit geringen Mitteln trauliche
\Vinkel zu schaffen und einige Abwec
slung in das öde
Einerlei der Nlietswohnungen zu bringen.

Es ist eben überall dasselbe, bei den Erkern wie
bei den Nebenräumen, bei der Anlage des Einganges
wie der flure. Es herrscht nur ein Gedanke, wo ist
noch ein Quadratzentimeter herauszuschlagen, wo kann
gespart werden, und wie kann die Verzinsung um
1 v. H. gesteigert werden. Behaglichkeit der Wohnung.
zweckmäßige Anordnung und Einrichtung sind leider
Dinge, für die der Bauherr meist keil] Verst<inc1nis hat.

o ==== 0

Baufachliche WilJterschuico.
Die starken Schädigungen, die die ein- oder zwci

SC11lcstrigen baufachl1chen Winters.chulen dem Bau
gewerbe zufügen, haben dem geschäftsführenden Aus
schuß des InDungsverbandes Deutscher Baugewcrk.s
mei
ter V eranlassung geg
ben, d?m. Ministerium 
ifr
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Handel und Gewerbe nachstehende Eingabe zn über
reichen:

"In den Kreisen des selbständigen Bauhand erks
mehren sich in der lettten Zeit sehr erheblich die
Klagen über den Betrieb gewisser bautc-chnischer
Unterrichtsanstalten, die aJs sogenanhtc Vv'intcrschulen
oder 'dergleichen 111lt einern oder zwei Semestern die
Ausbildung V0n Gesellen Imd angehenden Meistern,
Technikern und Polieren Z11 pflegen vorgeben. Da die
Schulen wie ane anderen Lehranstalten untcr sfaatJicher
Aufsicht stehen, ein Umstand ührigens, der zu Reklame
zwecken oft nicht wenig ausgenutzt wird, erscheint es
uns im Hinblick auf die wachsende Zahl der Be
schwerden lInd auf den Schutz der uns anvertrauten
baugewerbliche1l Interessen notwendig, dem König
Hchen Ministerium gehorsamst zn erklären, daß das
Baugewerbe diese Schulen in jeder Bezieh,ung als
schädlich .empfindet.

Wenn man den Umfang und die Sch\\1ierigkeit der
Bautechnik jns Auge faßt, so erscheint es ohne weiteres
klar, daß auf solchen unzureichenden Anstalten mit so
kurzen UnterrichtszeiteIl UM Halbbiidung und Pfuscher
turn gwßg-ezogen werden l(ann:; ebensowenig bedarf es
des Nachweises, daß die fünfsemestrigen Baug-ewerk
schulen unter jenen einrichtungen leiden müssen, da
sich in den unreifen Köpfen der jungen Leute nur gar zu
leicht die Vorstellung festsetzt, daß auch schon der Be
t-nch einer soJchen Vo/interschule ausreichend sei, um die
verantwortungsvollen Arbeiten eines Baugewerks
ITd:;isters mit Erfolg auf sich zu nehmen. So haben diese
tblbschulen nicht nur eine technische Herabsetzung des
b8ugewerbliehen .Meisterstandes 'Zur Folge. sondern sie
sind auch ein nicht unbett-ächtlicher Schädigct des sozi
alen Ansehens des Baugewerksmeisters. der anderer
seits doch ein theoretisch erfahrener und tcchnisch
dl'rchgebilc1ctcr f3erater des Publikums sein soll.

Wenn m1ß von den Leitungen jener Schulen oft
hervorg-ehoben wird, daß ihre Anstalten nur der niede
ren Ausbildung des Bauhandwerks dienen, so trifft das
in der Tat allerdings durchaus zu, kann aber die üble
\Virkung, die die Schulen dem selbstbewußten und
tüchtigen Bauhandwerk zufügen. nicht beseitigen. Denn
für die W.irklichkeiten des Lebens kommt es nicht
darauf an, was in theoretischen Erwägungen die Schule
beabsichtigt, soncte111 darm1f. wie sich das Ergebnis
ihrer Tätigkeit in der Praxis gestaltet. Und da liegt es
eeen so, daß, wie schon angedeutet wurde, die Schüler
der lialbschulen in den meisten fäHen glauben, nun
genug für ihre theoretische Ausbilduhg getan zu haben,
um als selbständiger Meister des Baugewerbes ihr 'Brot
verdienen zu 1(önJllen. Sie sind also auf der einen Seite
für die OeseHen- und PoJierarbeit auf dem Bau verloren
und andererseits doch nicht im entferntesten in dei"
Lage, ihrer kÜnftigen Meistersteilung gerecht zu
werden.

Man sollte deswegcn und zur Erhaltung des An
sehens und der Leistungsfähigkeit des Baugewerbes
grundsätzlich daran festha'Jten. daß die niedere Aus
bildung des Bauhandwerkers nur auf den fach-fort
bHdungsschulen geschieht und daß .diese nur allein in
dem Besuch einer ordentlichen Baugewerkschule ihre
fortsetzung finden ,kann. A. Hes ,andere muß .notwendig
zur JIa'lbheit und zur Venl1ehBmg .des Pfuschertutns
Hihrcn, .das 'schon ihcu'te den iKrebsschaden im -Bauhand
werk bildet. Bieset Standpunkt wir'd eitnnÜJig nicht
allein votrt ,Baugewerbe vertreten, s0ndern <llIch 'vom

Verband Deutscher Gewcrbeschulmänner, der aner
kannt hat, daß die sogenannten Polierschulen, die wir
auch zu der zu bekämpfenden Kategorie der bautech
nischen Unterrichtsanstalten zählen, und die im großen
und Kanzen offiziell ja auch fallen gelassen worden sind,
nur das Piuschertum im Bauhandwerk vergrößern.

Als einen bedenklichen  all behördlicher För-dcl"ung
von bautechnischen Iialbschulen nennen wir aus der
jüngsten Zeit die zweisemestrige Winterschule zu Herz
herge a. Ji. (Kr cis Osterode a. 11.). ,He nach ihrem Lehr
Programm ausspricht, daß '{]ie jungen Bauhandwerker
bei ihr lerncn sollen "Bauwerke und ßauarbcitcn, ins
besondere ländliche Bauten, selbständig zu entwerfen.
statisch zu berechnen, zu veranschlagen und auszu
fÜhren". für diese Schule hat sich- sogar der Königliche
Landrat des Kreises Osterode a. H. besonders ver.
wendet und seIhst an Braunschweigische Behörden
Plakate zur empfehlung der Schule amtlich versendet.
Mit l echt ist in den dortigen Kreisen des Bang-ewerbes
dagegen eine lebhafte Opposition entstanden, insbe
sondere hat sich auch die Handwerkskammer zu Braull
t.chweig dagegen verwahrt, daß minderwertige Schnlen,
die dem Gewerbe nur schaden, behördliche Förderung
fmden.

Tm Endergebnis unserer Vorstellung gestatten wir
1In<;. das Königliche Ministerium hierdurch zu bitten,

der Gesundung des hau technischen Schulwesens
den Weg zu -ebnen und im Interesse des Bauge
werbes und der staatlichen oder staatlich aner
kannten ßaug-e\verkschulen die .Enichtung von
lialbschulen 1Jnd ähnlichen unzureichenden, in
den allermeisten Fällcn nur auf den Erwerb ge
richteten UnterrichtsanstaIten hochgeneigtest
nicht gestutten zu wollen.

D ==== IJ

Verschiedenes.
Für die Praxis.

Wann können Betonflächen mit einem dauerhaften
Anstrich versehen werden? es ist allgemein bekannt.
daß man 8cton- und Zementputzflächen erst geraume
Zeit nach ihrer Herstellung mit einern haltbaren An
trich versehen kann, eine Tatsache, die in vielcn f.ällCl1
sehr unangcnehm ist. Unter den verlockendsten An
preisungen werden nun vieUä.Jtig Färbmittel angebotcn,
nÜt denen Inan angeblich einen dauerhaften Anstrkh
erzielen kann, bevor der Erhärtul1J!:sprozeß des Zement
mörtels heendct ist. Eine enttäuschung- dürften jedoch
alJe erlitten haben, die einen Versuch mit solchen fäI b
mltteIl1 gemacht .habcn.

AUe Zemel1tmörtel scheiden während des Er
härtungsprozesses kalk- und natronhaItige Ätziaugcn
aus. Än der Luft verdunstet deren Wasser sehr schnell
und es bilden sich die bekannten Sa]zausblühungcn.
Wird nun die Verdunstung des Wassers durch einen
dichten überzug verhindert, so wird dnrcn den DrLIck
des sich ansammelnde'TI Wassers der trberzug an vielcn
Stellen g;eMst, lIud es bndell siCh dort 'Blasen. Die
weitere FäJgc ist die Zerstörung .des AnstrJch  durch
Abblätternng.

Aus 'diesen Ausführungen dütfte ersichtlich sein.
daß es kein far'bmittel g€!ben ka'tln. mit .dem man einen
dauerhaften Anstrich vor v011ständigeri@e:enqigung des
Erhärtungsprozesses "hcrs'tel'len 'könnte.

Um einen 'dauerhaften Ä.t1s'tdch zu el'mög1iche1 .
mÜ'ßte m,an die Poren der lementflädhen durch 'irgenlJ
ein MHtE!1 so dicht schließen. daß 'keine 'Wässer mcht
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-austreten könncn. Selbstredend' darf die Schließung
..der" Poren nicht durch tIersteIlen -eines Überzuges er
-folgen. .Es muß vielmehr eine Ausfüllung der Poren mit
einem Stoffe geschehen, der durch einen chemischen
Prozeß eine Verkittung herbeiführt. Mittel, die sich
mcrzu eignen, sind u. a. auch die sogenannten Keßler
sehen Pluate. Das Verfahren ist aber langwierig, um
ständHch .110d - auch kostspielig. In den meisten Fällen
-dürfte es sich {{aher empfehlen, mit einem Anstrich zu
-warten, bis der Erhartungsprozeß vollständig beendet
ist. Die Feststellung, ob dies geschehen ist, geschieht
.:am einfachsten und sichersten in Jer \\feise, daß man
-etwa einen Quadratmeter der zu streichenden fläche
-zur Probe streicht. Zcigen sich nach sechs bis acht
Wochen keine mit \\lasser gefülIten Blasen, so dUrfte
eine Zerstörung eincs Anstriches nicht mehr zu be-fürchten sein. J Schneider.

Das Mischen des Betons. Die foJgenden Zahlenan
gaben 'Cntnehmen wir einem Aufsatz der Zeitschrift !JBeton
lllid Eisen 11: Die erste Zusammenstellung zeigt, daß es
keinen Zweck hat, die Dauer der Mischarbeit zu über
treiben, daß es vielmehr immer genÜgt, den Beton 7--;.-.8
Minuten lang durchzumischen. Von dieser Zeit an zeigt
sich keine Zunahme der endgültigen festigkeit mehr.
Wären die Versuche noch länger durchgeführt worden l
.hätte sich vielmehr wahrscheinlich eine Abnahme der
Festigkeit gezeigt, da nach 8 Minuten ungefähr die leim
artige (kolloide) Lösung des Zementes im Wasser zu er
starren beginnt.

I Zugfestigkeit in kg/qcm nach

I (Beton 1: 3)28 Tagen 2 Jahren

I

I

I

i

Die Art des Mischens ob Maschinen- oder
'Han'dmischllng - kommt in der folgenden Zusammen
stellung deutlich zum Ausdruck: Man erkennt gleichzeitig)
daß dieser Einfluß umsomehr zurücktritt, je inter der
Beton wird.

Dauer der
Mischung
Minuten I Jahr

272
29;3
32,6
33,5
33,3
35,1
36,6
35,2
37,6
38,4

30 1 2
30,2
32,3
34,5
36/2
33,8
37,3
35,9
37,3
36,8

1

2
3
4
5
6
7
8
9

]0

19,8
22,9
24,8
26,1
27,3
27,8
27,8
29,4
29,3
30,5

Druckfestigkeit in kgJqcm (Beton 1: 10):

nach I

7 Tagen I
;;S Mo aten: :
1 Jahr . . .

bei
Maschinen- I Hand

mischung

104 I 60123 95
175 I 14617.6 ' 154

I Unterschied
42 v.H.
30
20

14 ,. Mu.
Wettbewerbsergebnis.

Augsburg. In dem Wettbewerb zur I:rIangllng von
Plänen für einen Saalbau der Stadt Augsbnrg (vergJ.
.. Ostd. Bal1-Ztg." S. 32/1912) habeu das Preisrichteramt
u. a. Übernommen: Ziviitechniker Kar! Abel in Augs
'hurg.. Kgi. ProfessG.r <und Arohitekt Pani Bonatz in Stl1tt
gart, Kgl. Hofrat Franz Gentnet in Augsburg, Kgl. Pro

fessor Karl HücI1cdcr in M n'b en{Ge:heirrirat nd St«t<rt'i.
baurat Ludwig Hoffmann' i1J,':,B, rlin" Stadtbaurat ,Otto
IioJzer in Augsburg  I<: L Baurat qqttfrje  urz in
A gsburg, Kgl. Professor Dr. ,ron Seidel' in:Müuchen,
Architekt Max Wimner in Augsburg und Kgl. Professor
Wilh. \Vebcr in Augsburg.

Rechtswesen.
Dg. Verjährungsfrist in BausacheJI. Ein für die

gesamte Bauwelt höchst bemerkenswerter R.echtsstreit
hat jetzt in der Berufungsinstanz das Oberlandesgericht
Jiamm beschäfti t.

Der Sachverhalt war kurz; folgender:
Ein Architekt hatte für einen Bauherrn in den

Jahren 1905--;.-06 die zur Emchtuug dres Wohn- und
Geschäftsgebäudes notwendigen Vorentwürfe, Entwürfe,
Zeichnungen, KostenanschJag und Details angciertigt.
tlierfür berechnete er die in der Aufstellung angesetzten,
von ihm als angemessen bezeichneten Preise als Honorar.
Auf diese Summe hatte der Bauherr im lahre 1906 und
1908 bereits Zahlungen geleistet. Der Restbetrag war
eingeklagt. Der beklagte Bauherr erhob sofort die
Einrede der Verjährung, indern er ausfÜhrte, die For
c'emng sei bereIts im Jahre 1 GO:5 entstmien und der
zweijährigen Verjährung unterworfen, die Klage aber
erst am 27. Dezember 1910 zugestellt. Das Landgericht
hat die Kla e abgewiesen. Es läßt die VOm Beklagten
erhobene Einrede der Verjährung dllrschlagen, indem
es davDll ausgeht, daß auf die Klageforderung die knrze
Verjährungsfrist von zwei Jahren nach Wortia:1t und
Zweck des   196, 7 BOB. Anwendung zu Hnden habe
llnd daß bis zur Klagezustellung die Verjährungsfrist ab
gelaufen sei. Gegen dieses Urteil hat der Kläger ße
ruiunp; eingelegt. Er bemängelte vor allem den vom
Vorderrichter vertretenen Standpunkt und führte [1. a.
\veiter aus, daß fUr Arbeiten der in Frage kommenden
Art die reg;elmäßige 30 jährige Verjährung Platz zu
greifen habe. Der Beklagte wiederholte sein Vor
bringen 1. Instanz lInd behauptete weiter, der Klägcr
habe ein Bauhandwerk erlernt und später eine Dau
ge werkschule besucht. sei dann auf Architektenbureaus
tätig gewesen und habe sich dann selbständig- gemacht.
eine akademische VorbiJdung habe er nicht, auch be
treibe er sein Gewerbe rein kaufmännisch. so daß nur
die zweijährige Verjährung Platz greife. Der KWger
machte darauf geltend, daß es f6r die BenrteiJung deI"
frage, ob die 30jährige Verjährung anzuwenden sei,
lediglich darauf ankomme, welchen Beruf er ausÜbe,
nicht aber darauf. welche V orbHdung er genossen, man
könne sich sehr wohl eine große Fertigkeit ohne aka
demisches Studium aneignen.

Aus den Entscheidungsgründen :
Der Einwand der Verjährung ist lllcht begrÜndet.

Der Klägcr hat durch Vertrag die Verpflichtung Über
nommen, für den von dem BekJagten beabsichtiRten
Neubau die erforderlichcn Unterlagen zn liefern. Die;
Klage grÜndet sich somit auf einen Werkvertrag, der
isich auf die H{:TstelJung der technischen Vorarbeiten
für die ßauausfiihrung beschränkte und die letztere
selbst und auch namentlich deren überwachung nicht
zrlm -Gegenstande halten. so daß ein Dienstvertrag nicht
in c Frage kommen kann. Der Kläger 1ST unstrdtig als
An hitekt tiitig gewesen und hat Arbeiten geliefert.
welche regelmäßig von einem Ardlitekten geliefe.r.t
\\rerden. Vle1che VorbiJdung dtr Kläger genossen, ist
fÜr die Frage. welche Verjährungsfrist Platz greift, un
erheblich. weil es nur dar llIf ankommt, welcher Art
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stätigt es, indem es diese Ausnahmen schafft, lediglicll1
die l\egel, wonach im allgemeinen nUr a!Itäglich vor
kommende r'orderungen des kaufmännis.chen und Ge
werbebetriebes der kurzen Verjährung unterliegen.

SoIlten auch höhere Dienstleistungen durch die
Zifier 7 (des   196 BOB.) getroifen werden, so würde dk
besondere AnfÜhrung der.Ärzte usw. untcr besonderen
Ziffern des   196 überflüssig gewesen .sein. überdies
können forderungen aus Werkverträgen nicht unter
196, 7 BOB. faHen, ,veil dort nur von der Besorglln,g
von Geschäften und der Leistung von Diensten di.e Rede
1St. Solche kommen hier nicht in frage. Es kann da1:Ier
nur die regelmäßige 30 jährige Verjährungsfrist des..
195 ßOß. znr Anwendung gelangen. (Urteil vom
31. Oktober 1911. 10 U. 40. 11.: 20. - Naehdr. verb.)

Bücherschau.
Zeitungskatalog 1912 cl e r A TI TI () n c e n - E A P e d i '"

ti 0 TI RudÜIf Müsse.
Der Katalog zeigt sich auch in diesem Jahre wie,der

in geschmackvoller, handlicher Form, und ist für die
Inserenten ein guter Ratgeber bei der Vergebung ihrer
Inserate.
Deutscher Ausschuß für Eiseubeton. lieH XII: Ver

suche mit Eisenbetonbalken zur Ermittlung der
Widerstandsfähigkeit verschiedener Bewehrung
gegen Schubkräfte. Zweiter Teil. Von Baudirektor
Proiessor C. B ach. Preis geheftet 14,00 JI Verlag
von Vlilhelm ernst und Sohn in Berlin.

Die neue VeröffentJichuug bildet die fortsetzung
von lieft 10 in dem der Einflul1 VOll Haken und Biigeln
auf die Trdgiähig.keit untersucht worden ist. (VergL
unsere Besprechung in Nummer 83/1911 und in der
selben Nummer auf Seite 662 die kurze Angabe der
liauptergebnisse). Hier sind nun besonders die AlIf
biegungen der liaupteisen in ihrer \I\/jrkung gegen die
wagerechten Schubkräftc untersucht worden. Es ge
hört Zeit dazu, diese durch mehrere Hundert Abbil
dungen und 40 sehr ausführliche ZahJcntafeln ausge
stattete Bach'sehe Arbeit völlig kcnnen zu lernen; und
mehr R.aum als einer Besprechung gemeinhin zur Ver
fügung steht, sie richtig zu wÜrdigen. Unter den vieJcn
photographischen Abbildungen sind eine ganze Reihe,
die anch dem Nichtsonderfachl11ann Intcresse abge
winnen mÜssen; zeigen sie uns doch das lnnere von
Betonbalken, in dem man das eigenartige Zusammen
wirken des Eisens mit dem Beton unmittelbar erkennen.
kann.

Von delI Ergebnissen wollen wir kurz folgendes an
führen:

1. Ii a k e n steigern die liöchstlast (Seite 99);
2. B Ü gel erhöhen die liöchstlast bedeutend'

(Seite 99);
3. Balken mit auf g e bog c n c n Ein lag e 11

(2 graden und 2 aufgebogenen) ergeben eine bedcutend
größere lföchstlast als Balken mit glcichstarken grade'
durchgehenden Einlagen - 40'1, - (Seite 100):

4. fÜr die B e r c c h nun g der li a f t s p a 11 
nllng ist es durchaus richtig, den Umfang
der au j gc b og enen S t ä be !TI i t zur e eh Il eu.

die gelieferten Arbeiten waren. Es kann nun nicht
zweifelhaft sein, daß die Arbeiten eines Architekten,
soweit sie die technische Unterlage für einen Bau fie
treffen, im wesentlichen auf \vissenschaftlicher Orund
Jage beruhen und daß bei ihrcr Anfertigung in gew ssem
Maße auch eine künstlerische Tätigkeit entwIckelt
wird. es ist nicht einzusehen, weshalb die Tätigkeit
des Klägers nicht in demselben Sinne bewertet werden
sollte, obwohl er eine akademische Vorbildung n}cht
genosscn hat. Denn wenn er sich die Kenntnisse emes
Architektcn anderweitig angeeignet hat, so ändert das
nichts an der Tatsache, daß er die Täti.\{keit eines Archi
tcktell ausübt und vorliegend als Architekt tätig ge
wesen ist. fÜr Ansprüche der !11 Prage kommenden Art
kann aber nur die ordentliche 30 jährige Verjährung
Platz greifen, weH eine kürzere Verjährungsfrist für sie
nicht vorgesehen ist. Die Arbeiten des Klägel"s sind
weder als J':rzeu:.;r.isse des I-Iandwel"ks noch des Kunst
gewerhes im Sinne ries   196, 1 BUB. anzusehen. Ha,nd
werker im Sinne dieser Bestimmung ist nach der .cnt
'Scheidung des R.eichsg'erichts vom 31. März 1905 der
Gewerbetreibende, der nach aIther ebrachter Arbeits
teilUl1g innerhalb gewisser Grenzen in kleinerem Um
faJU{e durch A11eillarheit oder doch unter eigener Mit
<irb it gewisse Verbrauchs- oder Gebrauchsgegen

herstellt Hnd in den Verkehr bringt oder sonst
Werke verrichte. Daß ein Architekt, der Ar

beifen der vorliegenden Art geleistet hat, nicht zu den
Handwerkern zu rechnen ist, unterliegt keinem Zweifel.

Ebensowenig fällt er unter die Kunstgeweibe
treibenden. hierunter sind Personen zu verstehen, die,
wie Photographen, Kunstdrucke!', Lithographen, ruit
Ihrer manueHen Pertigkeit. die diejenigen der Iiand
werker übersteigt, einem, praktischen Zwecke dienen,
mdcm sie Oebrauc!1sgegcl}stände herstellen, im Gegen
satzc zu Künstlern, die einen rein ästhetischen ZwecJ.;:
verfolgen. Mit der Erwähnung des Kunstgewerbes
verfäUt iibrigens das Gesetz in eincn Pleonasmus. da
der Kllnstgewerbetreibcncte immer entweder Kanfmann
oder Handwerker im juristischen Sinne dieser Begriffe
ist. Der Kläger ist auch weder fabrikant noch Kauf
mann. Daß er etwa im Pinnenregister eingetragen,
hat deJ' Beklagte selbst nIcht einmal behauptet.   196, I
BOB. ist daher nicht anwendbar.

Die Ziffer 7 (des   196 BOß.), die alleiu noch iu
Betracht kommen l{önnte, findet gleichfalls keine An
wendung, da die Leistl1l1g von Diensten dcr dort vor
,H!sge etzten Art hier nicht vorliegt. Nach Vlortlaut
uml Sinn wm diese Gesetzesstelle neben den Porde.
rungelJ für Besorgung fremder Geschäftc dic Pord
rungcn der nicht zu den eigentlichen Iiandwerkern
nach Iierkommen gerechneten kleinercn Gewerbe..
treibemlel1 iür rein persönliche, ohne Verwendung von
Rohstoffen und \Varen g;eleistete Tätigkeit treffcn.

Dies ergibt sich auch deutlich aus dcr Begründung
zum BOB. (zu   156, 9 des Entw.), woselbst als Bei
spiele solcher Gewerbetreibenden dic StcJlcllvermittler,
Gesiudevermittler, Lohndiener, Wäscherinnen, Dienst
männer Lind Fremdenführer aufgeführt sind. Es handelt
ich IÜcr also um Dienste niede .er Art.

Ansprüche fÜr Erzeugnisse geistiger und wissen- Inhalt.
schaitlicher Tätigkeit der kurzen Verjährung zu unter- Das städtische Mietshaus. - Baufachliche Winterschulen. 

werien, ist, wie die Motive (zu 5> 156, 15 des Entw.) i:lllS- Verschiedenes, Abbildungen.
c1rücklich erklären, nicht für angemessen erachtet. Blatt 37-39, Architekt DUo Hauer in Breslali: Kleinwohnungs:
WenJl das Gesetz gleichwohl für einige dieser An- häuser bei Nürnberg.
sprUche, wie diejenigen der Ärzte, l<echtsanwälte und Blatt 4:). Architekt Paul Roemer in DÜsseldorf: Einseitig an
Notaj'c, die kürzere Verjährung vorschreibt, so be- gebauies Wohnhaus 111 Friemersheim.

Schrift\ei er: Arch, Prof. A. Just und Bauingenieur M, Preuß in Bres1au.O Verlag Paul StCLl1](e in Breslau, Sandstmße 10.


